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Die nachstehende Satzung wurde am 27.12.2025 im Amtsblatt des Landkreises Mansfeld-Südharz – 

Ausgabe Dezember (Nr. 12-2025) öffentlich bekannt gemacht. 

 

 
 
 

Satzung des Abwasserzweckverbandes „Wipper-Schlenze“ 
über die Erhebung von Gebühren 

für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung 
 

- dezentrale Schmutzwassergebührensatzung - 
 
 
Aufgrund der §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) 
vom 26.02.1998 in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 8, 11, 45 und 99 des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 
288) in der derzeit geltenden Fassung, der §§ 78 ff. des Wassergesetzes Sachsen-Anhalt vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 2011, 492) (in Verbindung mit den entsprechenden Vorschriften 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)) in der derzeit geltenden Fassung i. V. m. §§ 2 und 5 
des Kommunalabgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 13.12.1996 
(GVBl. LSA 1996, S. 405) in der derzeit geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbandes Wipper-Schlenze in ihrer Sitzung am 03.12.2025 folgende 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die dezentrale Schmutzwas-
serbeseitigung beschlossen: 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 
Der Abwasserzweckverband „Wipper-Schlenze“, nachfolgend AZV genannt, errichtet und be-
treibt nach Maßgabe der Schmutzwasserbeseitigungssatzung zur Beseitigung des in seinem 
Entsorgungsgebiet anfallenden Schmutzwassers und Fäkalien eine öffentliche Einrichtung zur 
dezentralen Schmutzwasserbeseitigung mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr 
und Behandlung von Schmutzwasser und Fäkalschlamm. 
 
 

§ 1a 
Sprachliche Gleichstellung 

 
Alle verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten unabhän-
gig für alle Geschlechter gleichermaßen. 
 
 

§ 2 Grundsatz 
 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen dezentralen Schmutzwasseranlagen werden Benut-
zungsgebühren erhoben. Die Inanspruchnahme umfasst die Entleerung der Kleinkläranlagen 
bzw. der abflusslosen Sammelgruben sowie die Abfuhr und Behandlung von Schmutzwasser 
und Fäkalschlamm. 
 












